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Natur oder Beton? 

Die Saaletalautobahn A 143 

Ein Überblick über 
30 Jahre Betonplanung und 

30 Jahre Widerstand
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Ziele des VDE Nr. 13

„Südharzautobahn“ (A 82)

„Das Projekt schafft in Verbindung mit der A 44, Kassel –

Dortmund, eine direkte Anbindung des Ballungsraums 

Halle/Leipzig und des vom Projekt durchzogenen Korridors 

an den Raum Rhein/Ruhr und entlastet die parallelen 

Autobahnen A 2 und A 4 sowie die Bundesstraßen B 80 

und B 176 mit ihren zahlreichen Ortsdurchfahrten.“

im Kern: Ost-West-Verbindung (Fernverkehr)

keine separate Betrachtung der A 143
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Beginn des Widerstands:

→ Beginnt ebenfalls schon 1991

→ Wendet sich gegen „Südharzautobahn“ insgesamt

→ „Arbeitskreis Verkehrspolitik im Harzer Raum“

Zusammenschluss von Umweltverbänden und 

Bürgerinitiativen
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Arbeitskreis Verkehrspolitik im Harzer Raum

→ Kritisiert grundsätzlich die auto-zentrierte und 

wachstumsorientierte Verkehrsplanung

→ Entwickelt Alternatives Verkehrskonzept:

o Kein Autobahn-Neubau, keine 4-streifige B 80

o Ausbau und Modernisierung des Eisenbahnnetzes

o Verlagerung des Güterfernverkehrs auf die Schiene

o Vertaktetes Bahnsystem

o Wo nötig: Ortsumgehungsstraßen 

→ Demonstrative Radtour gegen Südharzautobahn
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Planungsphase: Umweltverträglichkeitsstudie Stufe 1

→ Aufgabe: „relativ konfliktarmer Korridor“

→ Ergebnis für den Abschnitt Nord-Ost der A 82 (= A 143):

“Im Hinblick auf eine Anbindung an die A 14 nördlich von 

Halle ergab sich ein relativ stadtferner Korridor südlich 

von Gimritz über Salzmünde und Bennstedt (...). In 

diesem Abschnitt konnte kein ‘konfliktarmer 

Korridor’ im wörtlichen Sinne ermittelt werden”  

→ Planung der A 143 wird trotzdem fortgesetzt.
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Planungsphase: Raumordnungsverfahren

→ Aufgabe: Vergleich von Trassenvarianten (innerhalb des 

„relativ konfliktarmen Korridors“) und Auswahl einer 

Vorzugslinie für die Autobahntrasse

→ separates Raumordnungsverfahren nur für Nordteil der 

A 143 (abgetrennt von A 38 und A 143/Südteil)

→ als Hauptziel der Planung gilt trotzdem:

„die Oberzentren Kassel/Göttingen und Leipzig / Halle 

miteinander verbinden sowie gleichzeitig die Anbindung 

der Räume Halle/Leipzig und Rhein/Ruhr verbessern“

→ Teil des Raumordnungsverfahrens: 

Umweltverträglichkeitsstudie Stufe 2
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Aus den Unterlagen zum Raumordnungsverfahren:

“Der Untersuchungsraum mit seinem Schwerpunkt

im Gebiet Brachwitz - Gimritz - Friedrichsschwerz

ist Teil des größten und faunistisch am reichsten

ausgestatteten xerothermen Biotopkomplexes auf

Porphyr in Deutschland.”
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Aus den Unterlagen zum Raumordnungsverfahren:

“Hervorzuheben ist, daß es nirgendwo in

Deutschland einen derart reich ausgestatteten

Lebensraum kontinentaler Prägung gibt, es sich

also um höchstes Schutzgut handelt.”
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UVS 2 / Teilgutachten: Vögel

“Nahezu der gesamte Trassenverlauf ... gestattet

aus ornithologischer Sicht keine konfliktarme

Trassenführung ... Jede der beiden Varianten

bringt für das Gebiet sehr nachhaltige negative

Beeinflussungen der Avifauna ... Deshalb sind

beide Varianten abzulehnen. “
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UVS 2 / Teilgutachten: Tagfalter

“Jede Störung, insbesondere Zerschneidung,

bringt enorme Verluste mit sich ... Es besteht akute

Ausrottungsgefahr für einige Arten ... Eine

Trassenführung für die Autobahn in diesem

Gebiet ist aus Sicht der untersuchten Gruppe

strikt abzulehnen“
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UVS 2 / Teilgutachten: Heuschrecken

“Das Gebiet stellt durch seinen Artenreichtum und das

Vorhandensein vieler geschützter und bundesweit wie

auch regional gefährdeter Arten … ein im Bundesmaßstab

äußerst wertvolles und im gesamten mitteldeutschen

Trockengebiet um Halle einmaliges Genzentrum dar. ...

Aus der Sicht des Schutzes der Heuschrecken

müssen … alle Trassenvarianten und darüber hinaus

jeder Straßen- oder Autobahnneubau in dem Gebiet …

abgelehnt werden.“
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Landesplanerische Beurteilung (1995)

“Die UVS kommt zu dem Ergebnis, daß im

gesamten Untersuchungsraum kein durchgängiger

konfliktarmer Korridor vorhanden ist.”

”Alle Varianten zerschneiden das LSG ‘Saale’

sowie den geplanten Naturpark in etwa gleicher

Weise und sind daher grundsätzlich in gleicher

Weise ungünstig.”
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Landesplanerische Beurteilung 

“Der Verbleib äußerst hoher Restrisiken, vor allem

im Bereich … des Halleschen Porphyr- und

Lieskauer Muschelkalkgebietes, stellt eine akute,

nicht kalkulierbare Gefährdung für eine Vielzahl

seltener bzw. bestandsbedrohter Pflanzen- und

Tierarten dar. Schutzgutbezogen wird in der UVS

wiederholt belegt, daß der Eingriff in Biotope,

Boden, Wasser, Kultur- und Sachgüter,

Landwirtschaft und Erholung trotz Minimierung

nicht ausgleichbar ist.”
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Landesplanerische Beurteilung 

“Aus Sicht des Naturschutzes ist das Vorhaben

nicht vertretbar.“
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Landespolitik 1994

→ Nach Landtagswahl 1994 in Sachsen-Anhalt: rot-grüne 

Minderheitsregierung

→ Im Koalitionsvertrag wird Bau der A 82 abgelehnt

→ Danach große öffentliche Kampagne FÜR 

Autobahnbau

→ Bundes-Verkehrsminister Wissmann droht, alle 

Bundesgelder für Straßenbau aus Sachsen-Anhalt 

abzuziehen

→ Runder Tisch im Oktober 1994
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Petition 

Wissenschaftler und Künstler 

für den Erhalt 

des Unteren Saaletals

→ Fordert die Erhaltung der Landschaft des Unteren 

Saaletals und ihrer  einzigartigen Naturausstattung

→ Wendet sich gegen den geplanten Bau der 

Bundesautobahn “A 143 - Westumfahrung Halle”

→ Zeigt Alternativen auf

→ Unterzeichnet von zahlreichen namhaften 

Wissenschaftlern und Künstlern 
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EU-Beschwerde gegen die A 143 

→ Beschwerde im Jahr 2000 bei EU-Kommission eingereicht

→ Beschwerde wegen Verstoßes gegen die europäische 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie)

→ Zerschneidung von 2 Europäischen Schutzgebieten 

(FFH-Gebieten) durch die A 143

o „Porphyrkuppenlandschaft nordwestlich Halle“

o „Muschelkalkhänge westlich Halle“

→ Laut FFH-Richtlinie ist die Beschädigung von FFH-

Gebieten grundsätzlich verboten.
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EU-Beschwerde enthält

→ Besonderheiten und Empfindlichkeit der betroffenen 

Europäischen Schutzgebiete

→ Beeinträchtigungen der Schutzgebiete durch A 143

→ Analyse von Kompensationsmaßnahmen

(fehlende Wirksamkeit)

→ Ausführliche Kritik an Verkehrsprognosen

→ Alternativkonzept:

o Orientiert sich an Funktionen der geplanten A 143

o Separate Lösungen für Fernverkehr und für 

regionalen/lokalen Verkehr
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Verstöße gegen die FFH-Richtlinie:

→ Fehlende FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-Gebiet 

„Muschelkalkhänge westlich Halle“

→ unzulängliche FFH-Verträglichkeitsprüfung für das FFH-

Gebiet „Porphyrkuppenlandschaft nordwestlich Halle“ 

(wesentliche Wirkfaktoren der A 143 vernachlässigt)

→ fehlende Öffentlichkeitsbeteiligung zur FFH-VP

→ A 143 verursacht erhebliche Beeinträchtigungen der FFH-

Gebiete

→ Fehlende Beteiligung der EU-Kommission

→ Unzureichende Alternativenprüfung

→ Falsche Abwägung
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Gerichtsverfahren

→ Mai 2005: Planfeststellungsbeschluss für A 143

→ NABU reicht Klage beim Bundesverwaltungsgericht ein

→ Grund: Verstöße gegen Europäisches Naturschutzrecht

→ Erhebliche Beeinträchtigungen von 2 FFH-Gebieten, daher 

Genehmigung nur in seltenen Ausnahmefällen zulässig

→ Ausnahme-Genehmigung nicht gerechtfertigt, weil:

o Alternativlösung vorhanden

o Keine „zwingenden Gründe des überwiegenden 

öffentlichen Interesses“

o Fehlende Beteiligung der EU-Kommission

o Keine Kompensation der Eingriffe möglich
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Beeinträchtigungen der FFH-Gebiete

In der Porphyrlandschaft:

→ Lärmwirkungen auf die Vogelwelt

→ Barrierewirkung / Lebensraumzerschneidung

→ Schadstoffeinträge

→ Auch prioritäre Lebensräume betroffen

Im Muschelkalkgebiet:

→ Kollisionsgefahr für geschützte Fledermäuse
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Baustopp

Urteil des BVerwG vom 17. Januar 2007:

„Der Planfeststellungsbeschluss des 

Beklagten vom 18. Mai 2005 ist 

rechtswidrig. Er darf nicht vollzogen 

werden.“
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Kernpunkte des BVerwG-Urteils

→ FFH-Verträglichkeitsprüfungen unzureichend

→ Beeinträchtigungen der FFH-Gebiete können nicht  

ausgeschlossen werden

→ Mängel in FFH-Verträglichkeitsprüfungen „infizieren“ 

auch die Ausnahmeprüfung  

→ Mängel in Verkehrsprognosen, daher keine  

„zwingenden Gründe des überwiegenden 

öffentlichen Interesses“

→ Alternativvorschlag des NABU wird abgelehnt.
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Bedeutung des BVerwG-Urteils

→ Sehr strenge Regeln für die Zulassung von Projekten 

nach FFH-Richtlinie formuliert – Urteil bundesweit 

wegweisend für andere Verfahren

ABER:

→ Für A 143 „keine unüberwindbaren Hindernisse“

→ Mängel des Planfeststellungsbeschlusses durch 

ergänzendes Verfahren „heilbar“ 

→ Nur Aufschub des Bauvorhabens.
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Planänderungsverfahren

→ Eröffnung des ergänzenden Planfeststellungs-

verfahrens im Jahr 2009

→ mit Öffentlichkeitsbeteiligung

→ Komplett neue Planunterlagen, vor allem:

o neue FFH-Verträglichkeitsprüfungen

o neue Verkehrsprognose

→ „Papierkrieg“ beginnt von vorn
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Planänderungsverfahren

→ Nach 2009 bis 2017 noch 4 weitere ergänzende 

Planverfahren, mit immer wieder neuen oder 

veränderten Planunterlagen

→ 2011 erneut komplett neue Verkehrsprognose

→ mehrfache grundlegende Überarbeitung der FFH-

Verträglichkeitsprüfungen
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Gründe für wiederholte Planänderungen 

→ umfangreiche Stellungnahmen des NABU zeigen 

immer wieder Verstöße gegen EU-Recht auf

→ Ankündigung einer erneuten Klage

→ DEGES will Planung unbedingt „gerichtsfest“ machen

→ Entscheidende Frage dabei: werden auch prioritäre 

Lebensräume beeinträchtigt?
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Planfeststellungsbeschluss 2018

Zäsur für den Widerstand: 

→ Letztlich doch Baugenehmigung nach scheinbar endlosem 

Planverfahren

→ Nun erneutes Gerichtsverfahren notwendig

→ NABU verzichtet auf Klage / Schock und Weckruf

→ BI Saaletal springt ein: Unterstützt privaten Kläger, sorgt für 

Finanzierung des Gerichtsverfahrens

→ Privater Kläger bringt Verstöße gegen EU-Naturschutzrecht 

in das Gerichtsverfahren mit ein
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Planfeststellungsbeschluss 2018

Was hat sich geändert?

→ Trassenführung unverändert

→ Unmengen an zusätzlichen Untersuchungen

→ Geänderte / Zusätzliche Kompensationsmaßnahmen

→ Technische Mittel, insbesondere:

o Eine zusätzliche Grünbrücke

o Grünbrücke bei Friedrichsschwerz auf 300m verlängert

o Abgas-Absaugung aus Grünbrücke Friedrichsschwerz

o Tempolimit auf 60 km/h im Bereich der Porphyrkuppen
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Gründe der Klage 2018

→ Keine grundlegende Änderung an Trasse, diese verstößt 

nach wie vor gegen Europäisches Naturschutzrecht

→ Neue Kompensationsmaßnahmen und Technische Mittel 

sind nicht geeignet, um Beeinträchtigungen der FFH-

Gebiete zu verhindern

→ Beeinträchtigungen vor allem durch Lebensraum-

Zerschneidung und durch Schadstoffeinträge

→ Es werden auch prioritäre Lebensräume beeinträchtigt

→ Keine Ausnahmegenehmigung zulässig
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Das BVerwG-Urteil vom 12. Juni 2019

→ Klage wird abgewiesen

→ Angeblich hat Autobahnplanung alle Anforderungen 

des EU-Naturschutzrechts „fehlerfrei bewältigt“

→ Angeblich keine Beeinträchtigung prioritärer 

Lebensräume

→ Sonstige Beeinträchtigungen der FFH-Gebiete als 

Ausnahme zulässig
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